
Wir kommen zur Abstimmung. Wer für die Annahme
des Gesetzentwurfes Drucksache 14/154 in Erster
Lesung unter gleichzeitiger Überweisung an den
Ausschuss für Justiz, Verfassungs- und Rechtsfra-
gen sowie Wahlprüfung ist, den bitte ich eine Hand
zu erheben. - Wer ist dagegen? - Wer enthält sich
der Stimme? - Ich stelle fest, dass der Gesetzent-
wurf in Erster Lesung einstimmig bei Stimmenthal-
tung der Fraktion DIE LINKE angenommen und zur
weiteren Beratung in den zuständigen Ausschuss
überwiesen ist.

Wir kommen zu Punkt 4 der Tagesordnung:

Zweite Lesung des Gesetzes über die Hoch-
schule der Bildenden Künste Saar und die
Hochschule für Musik Saar (Drucksache 14/
78) (Abänderungsantrag: Drucksache 14/149)

Zur Berichterstattung erteile ich Frau Abgeordneter
Anke Rehlinger das Wort.

Abg. Rehlinger (SPD), Berichterstatterin:
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Der Landtag des Saarlandes hat den als
Drucksache 14/78 vorliegenden Gesetzentwurf über
die Hochschule der Bildenden Künste Saar und die
Hochschule für Musik Saar in seiner 7. Sitzung am
10. Februar dieses Jahres in Erster Lesung ange-
nommen und zur weiteren Beratung an den Aus-
schuss für Bildung, Kultur und Medien überwiesen.
Der Gesetzentwurf hat eine Neufassung der bisheri-
gen Gesetze zu den künstlerischen Hochschulen
des Landes zum Inhalt. Hintergrund ist zum einen
der Wegfall der Rahmengesetzgebungskompetenz
des Bundes durch die Föderalismusreform des Jah-
res 2006. Bisher bundeseinheitliche Rechtsvorschrif-
ten sind durch eigenständige Regelungen des Lan-
desgesetzgebers zu ersetzen. Zum anderen greift
der Gesetzentwurf vor allem Änderungs- und Anpas-
sungswünsche der Hochschulen selbst auf. Stich-
worte sind hier Strukturreformen, institutionelle Flexi-
bilisierungen, die Stärkung der Hochschulautonomie
und die Einführung eines Promotionsrechts.

Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Medien hat
sich in drei Sitzungen mit dem Gesetzentwurf be-
fasst. Im Rahmen einer Anhörung, in der neben den
beiden Hochschulen auch die Universität des Saar-
landes vertreten war, hat sich eine zugespitzte De-
batte über den Punkt „Promotionsrecht“ entwickelt.
Während die künstlerischen Hochschulen die Regie-
rungsvorlage unterstützten, weil ihnen dort jeweils
die alleinige Verantwortung für das Promotionsrecht
übertragen wird, warb die Universität dafür, gesetz-
lich eine Zusammenarbeit mit ihr selbst festzuschrei-
ben. Begründet wurde dies mit dem Argument, mög-
lichen Qualitätseinbußen der neuen Hochschulgrade

im Vergleich zu den universitären Promotionsstan-
dards entgegenwirken zu müssen.

Der Ausschuss nahm diese Debatte mit Interesse
zur Kenntnis. Mit Blick auf die gesetzliche Vorgabe,
dass künftige Promotionsordnungen der künstleri-
schen Hochschulen einer ministeriellen Zustimmung
bedürfen, machte er sich den Änderungsvorschlag
der Universität jedoch nicht zu eigen. Im Übrigen be-
stand zwischen Hochschulen und Universität Einig-
keit darüber, dass eine Zusammenarbeit beim Pro-
motionsrecht schon aus rein fachlichen Gründen un-
abdingbar ist.

Der Abänderungsantrag, den der Ausschuss nach
Auswertung der Anhörung beschlossen hat, beruht
auf einer Vorlage der drei Koalitionsfraktionen, der
sich die beiden Oppositionsfraktionen angeschlos-
sen haben. Inhalt sind zwei kleinere Korrekturen, die
mögliche Missverständnisse ausräumen sollen. Zum
einen werden die nach drei beziehungsweise zwei
Semestern bemessenen Anforderungen für die in
Promotionsfächern zu erbringenden Studienleistun-
gen von Doktoranden klarer formuliert. Zum anderen
werden die im Entwurf unterschiedlichen Rege-
lungen für Honorarprofessuren an beiden Hoch-
schulen vereinheitlicht.

Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Aus-
schuss für Bildung, Kultur und Medien empfiehlt
dem Landtag einstimmig, den Gesetzentwurf über
die Hochschule der Bildenden Künste Saar und die
Hochschule für Musik Saar unter Berücksichtigung
des genannten Abänderungsantrages in Zweiter und
letzter Lesung anzunehmen. - Ich danke für die Auf-
merksamkeit.

(Beifall.)

Präsident Ley:
Ich danke der Frau Berichterstatterin und eröffne die
Aussprache. - Wortmeldungen sind nicht eingegan-
gen. Ich schließe die Aussprache. Der Ausschuss
für Bildung, Kultur und Medien hat mit der Drucksa-
che 14/149 einen Abänderungsantrag zu dem Ge-
setzentwurf eingebracht.

Wir kommen zur Abstimmung über diesen Abände-
rungsantrag. Wer für die Annahme der Drucksache
14/149 ist, den bitte ich eine Hand zu erheben. -
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich der Stimme? -
Ich stelle fest, dass der Abänderungsantrag Druck-
sache 14/149 einstimmig - mit der Zustimmung aller
Abgeordneten - angenommen ist.

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzent-
wurf. Wer für die Annahme des Gesetzentwurfes
Drucksache 14/78 in Zweiter und letzter Lesung un-
ter Berücksichtigung des angenommenen Abände-
rungsantrages ist, den bitte ich eine Hand zu erhe-
ben. - Wer ist dagegen? - Wer enthält sich der Stim-
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